
Stuttgart, 09.08.2010

Solidaritätsadresse des Stuttgarter „Bündnisses für Versammlungsfreiheit“ an die 
Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz der niedersächsischen 
Landesregierung am 11. August

Liebe Freunde,

das  Stuttgarter „Bündnis für Versammlungsfreiheit“ sendet Euch solidarische Grüße und wünscht 
Eurer Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz in Niedersachsen viel Erfolg. 

Wie bei Euch in Niedersachsen will auch die baden-württembergische Landesregierung ein neues 
Versammlungsgesetz, welches das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit erheblich einschränkt. Es 
schafft bürokratische Hürden, sieht die Registrierung, Überwachung und Erfassung der 
TeilnehmerInnen vor und gibt Polizei und Behörden die Möglichkeit für willkürliche 
Einschränkungen, Eingriffe in die Versammlung und die Rechte der Versammelten. 

Aus diesem Grund hat sich im Oktober 2008 unser Bündnis gegründet, das inzwischen aus über 120 
Organisationen und zahlreichen Einzelpersonen besteht. Wir haben eine Großdemonstration am 6. 
Dezember 2008 mit weit über 5000 TeilnehmerInnen, diverse Veranstaltungen, Vortragsreihen und 
mehr - unter anderem auch in Hannover - durchgeführt.

Laut dem geplanten Gesetz in Niedersachsen besteht eine Versammlung schon dann, wenn 
mindestens zwei Personen zusammenkommen. Pflichten der Versammlungsleitung werden 
erheblich ausgeweitet, was die Hürde zur Wahrnehmung demokratischer Rechte erheblich höher 
legt. Der Entwurf ist wie in Baden - Württemberg voller unbestimmter Rechtsbegriffe, was zu 
Auslegungsproblemen führen kann und letztlich die Gefahr einer willkürlichen Einflussnahme 
erhöht. So ist zur Beurteilung eventueller Militanz- und Gewaltbereitschaft der »Gesamteindruck« 
heranzuziehen, was der subjektiven Wahrnehmung der jeweiligen Polizeibeamten obliegt. Als 
Kennzeichen werden Trommelschlagen, Fahnen, Fackeln oder Abzeichen genannt. 

Damit reiht sich die niedersächsische Landesregierung in die Länder wie Sachsen und Bayern ein, 
in denen das Recht auf Versammlungsfreiheit verschärft wurde. Die Landesregierung stellt sich 
damit auch gegen die wachsende Kritik in der Bevölkerung an diesen restriktiven Gesetzen. In 
Sachsen und in Bayern wurde das Gesetz mit der Begründung, man wolle damit Naziaufmärsche 
verhindern, verschärft. Allerdings wurde in diesen Bundesländern seither kein einziger 
Naziaufmarsch dadurch verhindert, wohl aber die antifaschistischen Proteste wie in Dresden im 
vergangenen Februar behindert.

Das zeigt für uns, dass diese Gesetze untauglich sind und die Entfaltung und Wahrnehmung 
demokratischer Rechte behindern, statt sie zu fördern. Aus diesen Gründen wünschen wir Euch eine 
erfolgreiche Demonstration und vor allem viel Erfolg im Kampf gegen dieses undemokratische 
Gesetz. Bitte haltet uns weiterhin auf dem Laufenden!

Für das Stuttgarter Bündnis für Versammlungsfreiheit:

Thomas Trueten, Bündnissprecher
Telefon: 0173-3117574, Fax: 0711 9319407, E-Mail: thomas.trueten@versammlungsrecht.info


